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Ar. 115
Verordnung des Staatsministeriums , betreffend Mietzinsbildung.

Oldenburg , den 30. November 1925.

Das. Staatsministerium verordnet für den Landesteil
Oldenburg auf Grund der HZ 21 und 22 des Reichsmieten¬
gesetzes vom 24. März 1922 (R.G.Bl. S . 273), sowie der
ZH 27 und 31 der Dritten Steuernotverordnung vom 14. Fe¬
bruar 1924 (R.G.Bl. S . 74) in der Fassung des Artikels II
des Gesetzes vom 10. August 1925 (R.G.Bl. I S . 254)-
das Folgende:

Die Verordnung des Staatsministeriums vom 26. Juni
1925, betreffend Mietzinsbildung (Gesetzblatt Bd. XDIV.
S . 191) wird wie folgt geändert:
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1. Im 8 2 wird die Zahl „80 " durch die Zahl „85"
ersetzt.

2 . Im Z 3 wird die Zahl „50 " durch die Zahl „20"
ersetzt.

3 . Im 8 5 werden in Zeile 1 die Worte „den Mietern
^ oder ihren Bevollmächtigten " ersetzt durch die Worte

„der Gemeindebehörde auf deren Verlangen " . In
Zeile 7 und in Zeile 13 werden die Worte „den
Mietern " ersetzt durch die Worte „der Gemeinde¬
behörde " .

Die Änderungen zu 1 . und 2 . treten am 1. Dezember
1925 in Kraft.

Oldenburg , den 30 . November 1925.

Staatsmimstermm.

(Siegel .) v. Finckh . Or . Millers.

Münzebrock.

Nr. 116.
Bekanntmachung des Staatsministeriums wegen Inkraftsetzung des

Anleihegesetzes vom 5. September 1925.

Oldenburg , den 30 . November 1925.

Auf Grund des 8 6 des Gesetzes für den Freistaat
Oldenburg vom 5 . September 1925 wird bestimmt , daß das
genannte Gesetz mit dem 25 . Oktober 1925 in Kraft tritt.

Oldenburg , den 30 . November 1925.

Staatsmimstermm.

Dr . Millers.
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